
BVGer E-5262/2018 vom 19. Dezember 2018
Bundesverwaltungsgericht, 2018-12-19, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_E-5262_2018

FR: TAF E-5262/2018 du 19 décembre 2018

IT: TAF E-5262/2018 del 19 dicembre 2018

Regeste

Asyl und Wegweisung

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 VGG ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG zuständig und entscheidet auf dem Gebiet des Asyls
in der Regel - wie auch vorliegend - endgültig (Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG; Art. 105 AsylG
[SR 142.31]).

E. 1.2
Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG und das AsylG nichts
anderes bestimmen (Art. 37 VGG und Art. 6 AsylG).

E. 1.3
Die Beschwerdeführenden sind als Verfügungsadressaten zur Beschwerdeführung
legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art.
105 und Art. 108 Abs. 1 AsylG und Art. 52 Abs. 1 VwVG) ist einzutreten.

E. 2
Die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen richten sich im
Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG.

E. 3
Über offensichtlich unbegründete Beschwerden wird in einzelrichterlicher Zuständigkeit
mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin
entschieden (Art. 111 Bst. e AsylG). Wie nachstehend aufgezeigt, handelt es sich
vorliegend um eine solche, weshalb der Beschwerdeentscheid nur summarisch zu
begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG). Gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG wurde
vorliegend auf die Durchführung eines Schriftenwechsels verzichtet.

E. 4.1
Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl.
Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt
wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten
sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen
ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden
(Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des
Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen
psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG).



E. 4.2
Im Asylverfahren gilt nach Art. 7 AsylG der Massstab der Glaubhaftmachung. Das
Bundesverwaltungsgericht hat die Anforderungen an das Glaubhaftmachen in einem
publizierten Entscheid dargelegt und folgt dabei ständiger Praxis. Darauf kann hier
verwiesen werden (BVGE 2015/3 E.6.5.1).

E. 4.3
Gemäss Art. 3 Abs. 3 AsylG sind die Pflicht zur Militärdienstleistung sowie allfällige
Sanktionen im Fall der Refraktion oder Desertion flüchtlingsrechtlich nicht relevant. Solche
vermögen die Flüchtlingseigenschaft nur dann zu begründen, wenn die entsprechenden
Massnahmen darauf abzielen, einem Wehrdienstpflichtigen aus einem der in Art. 3 Abs. 1
AsylG genannten Gründe (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten
sozialen Gruppe oder politische Anschauungen) ernsthafte Nachteile zuzufügen.

E. 5.1
Die Beschwerdeführenden begründeten ihr zweites Asylgesuch im Wesentlichen damit,
dass der Beschwerdeführer nach seiner Ankunft in der Schweiz ein militärisches Aufgebot
zum Leisten von Reservedienst erhalten habe. Gemäss diesem Schreiben sei der
Beschwerdeführer mit Reserveaufruf Nr. 502 zum Reservedienst aufgerufen worden und
aufgrund seiner Dienstverweigerung werde er nun von den syrischen Behörden gesucht. Er
habe einen in Aleppo wohnhaften Verwandten gebeten, sich für ihn beim Zivilstandsamt zu
erkundigen, ob er (der Beschwerdeführer) behördlich gesucht werde. Dieser Verwandte
verfüge über Kontakte zu Mitarbeitenden des lokalen Zivilstandsamtes in Aleppo und habe
somit das Schreiben gegen Bezahlung einer Geldsumme erhalten können. Derselbe
Verwandte habe das Schreiben schliesslich zu G._______ in die Türkei gebracht, bei
welchem der Beschwerdeführer vor seiner Ausreise auch sein Militärdienstbüchlein
zurückgelassen habe. G._______ habe ihm schliesslich das Schreiben vom 8. Mai 2017
zusammen mit seinem Militärdienstbüchlein in die Schweiz gesandt und er habe die
Dokumente am 20. Juni 2017 erhalten. Aufgrund seiner Wehrdienstverweigerung und
aufgrund der Tatsache, dass er bereits in der Vergangenheit die Aufmerksamkeit der
syrischen Behörden auf sich gelenkt habe, befürchte er bei einer Rückkehr nach Syrien
ernsthafte Nachteile.

E. 5.2
Das SEM begründete seine Verfügung damit, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers -
soweit glaubhaft - den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG
nicht standhielten. Es führte zur Begründung des ablehnenden Entscheids aus, dass es
zunächst fraglich sei, weshalb die syrischen Behörden den Beschwerdeführer zum Leisten
des Reservedienstes hätten aufbieten sollen, obschon er im Zeitpunkt der Ausstellung des
Schreibens der Generaldirektion für Rekrutierung bereits seit drei Jahren aus Syrien
ausgereist gewesen sei. Eine Rekrutierung erscheine sodann ebenfalls als unwahrscheinlich,
zumal er ein Familienvater und zum Zeitpunkt der Ausstellung des Schreibens bereits 43
Jahre alt gewesen sei. Im Übrigen sei aber vor allem die Authentizität des eingereichten
Schreibens zu bezweifeln, da es allgemein bekannt sei, dass heute syrische Dokumente
käuflich erhältlich seien. Darüber hinaus sei es unglaubhaft, dass ein Verwandter seine
eigene Sicherheit gefährde, um ein Dokument zu besorgen, das der Beschwerdeführer
einzig zum Zweck seines Asylverfahrens in der Schweiz benötige. Im Übrigen erstaune es,
dass auf einem angeblich behördeninternen Dokument Gebührenmarken angebracht worden



seien. Weiter sei es den Beschwerdeführenden nicht gelungen, weitere konkrete Hinweise
zu nennen, die auf eine tatsächlich erfolgte Einberufung des Beschwerdeführers in den
Reservedienst hindeuten würden. Das Militärdienstbüchlein sei nicht geeignet, das geltend
gemachte Reservedienstaufgebot glaubhaft zu machen, zumal daraus lediglich Angaben zu
seinem bereits geleisteten Militärdienst hervorgehen würden. Zusammenfassend sei es den
Beschwerdeführenden aufgrund der untauglichen Beweismittel und mangels konkreter,
substanziierter Hinweise nicht gelungen, eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG
glaubhaft zu machen.

E. 5.3
Auf Beschwerdeebene führen die Beschwerdeführenden - nebst einer mehrheitlichen
Wiederholung des bereits in Rechtskraft erwachsenen Sachverhalts - aus, es sei aufgrund
öffentlich zugänglicher Quellen bekannt, dass die syrische Armee die Einberufung von
Rekruten und Reservisten intensiviert habe, dies auch in zurückeroberten Gebieten,
insbesondere seien vermehrt auch Reservisten ohne besondere Qualifikationen einberufen
worden. Mehrere Quellen würden zudem vom Einzug von Männern berichten, die über 42
Jahre alt seien. Im Weiteren erstaune auch die Einberufung des Beschwerdeführers nach
seiner Ausreise nicht, da die syrischen Behörden beziehungsweise das Rekrutierungsbüro
nicht mit Sicherheit von seiner Ausreise wissen würden. Dabei gelte es anzumerken, dass
Aleppo im Dezember 2016 von der syrischen Armee zurückerobert worden sei.

E. 6
Eine Prüfung der Akten ergibt, dass der vorinstanzliche Entscheid aus den nachfolgenden
Gründen zu bestätigen ist.

E. 6.1
Das Bundesverwaltungsgericht hat sich im Koordinationsentscheid BVGE 2015/3
einlässlich mit der Frage auseinandergesetzt, welche asylrechtliche Relevanz der
Entziehung von der Dienstpflicht in der staatlichen syrischen Armee zukommt. Es hielt
dabei fest, dass eine Wehrdienstverweigerung oder Desertion für sich allein die
Flüchtlingseigenschaft nicht zu begründen vermöge. Nur wenn die betroffene Person
deswegen eine Behandlung zu gewärtigen habe, welche ernsthaften Nachteilen im Sinne
von Art. 3 Abs. 2 AsylG gleichkomme, erfülle sie die Flüchtlingseigenschaft. Eine
asylrechtlich relevante Verfolgung liege insbesondere dann vor, wenn eine Person aufgrund
ihrer Dienstverweigerung als politischer Gegner qualifiziert und als solcher
unverhältnismässig schwer bestraft würde. Im konkreten Koordinationsentscheid erwog das
Gericht, diese Voraussetzungen seien erfüllt, weil der kurdische Beschwerdeführer einer
oppositionell aktiven Familie entstammte und bereits in der Vergangenheit die
Aufmerksamkeit der staatlichen syrischen Sicherheitskräfte auf sich gezogen hatte. Er habe
somit aufgrund der Entziehung von seiner Dienstpflicht in der staatlichen syrischen Armee
im Falle einer Rückkehr nach Syrien ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG zu
befürchten (a.a.O. E. 6.7.3). Aus diesem Entscheid geht hervor, dass eine
Wehrdienstverweigerung im syrischen Kontext für sich allein genommen nicht ausreicht,
um die Flüchtlingseigenschaft zu erfüllen. Vielmehr ist erforderlich, dass bei einer
asylsuchenden Person weitere Umstände hinzutreten, welche darauf schliessen lassen, dass
eine Person als Regimegegner angesehen wird und somit aus politischen Gründen eine
unverhältnismässige Strafe zu befürchten hätte.

E. 6.2



Der Beschwerdeführer ist arabischer Ethnie. Gleichwohl könnte der von ihm geltend
gemachten Refraktion dann eine Asylrelevanz zukommen, wenn er sich selbst vor der
Ausreise oppositionell exponiert hätte. Im vorliegenden Fall wurde in Bezug auf die
Asylgründe der Beschwerdeführenden im ersten ordentlichen Verfahren jedoch
rechtskräftig festgestellt, dass die Beschwerdeführenden diese nicht glaubhaft machen
konnten. Insbesondere wurde als unglaubhaft befunden, dass der Beschwerdeführer sich vor
seiner Ausreise aus dem Heimatstaat oppositionell betätigt hatte. Diese Feststellung haben
die Beschwerdeführenden nicht angefochten. Auch im vorliegenden Verfahren wurde
nichts vorgebracht, was der damaligen Einschätzung der Vorinstanz entgegenstehen könnte.
Insgesamt sind vorliegend keine weiteren Umstände zu bejahen, welche darauf schliessen
lassen, dass der Beschwerdeführer in seiner Person als Regimegegner angesehen werden
könnte und somit aus politischen Gründen eine unverhältnismässige Strafe zu befürchten
hätte.

E. 6.3
Aus diesen Gründen erübrigt sich eine weitere Auseinandersetzung mit den Erwägungen
des SEM zur generellen Beweistauglichkeit der im Verfahren eingereichten Beweismittel,
namentlich des eingereichten Dokuments vom 8. Mai 2017.

E. 7.1
Lehnt das Staatssekretariat das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in
der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt
dabei den Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 AsylG).

E. 7.2
Die Beschwerdeführenden verfügen weder über eine ausländerrechtliche
Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die
Wegweisung wurde demnach zu Recht angeordnet (Art. 44 AsylG; vgl. BVGE 2013/37 E.
4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.).

E. 7.3
Da das SEM in seiner Verfügung vom 16. Januar 2016 die vorläufige Aufnahme der
Beschwerdeführenden in der Schweiz anordnet hat, erübrigen sich praxisgemäss
Ausführungen zur Zulässigkeit, Zumutbarkeit und Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs.

E. 7.4
Im Sinne einer Klarstellung ist abschliessend festzuhalten, dass sich aus den vorstehenden
Erwägungen nicht der Schluss ergibt, die Beschwerdeführenden seien zum heutigen
Zeitpunkt angesichts der Entwicklung in Syrien in ihrem Heimatstaat nicht gefährdet.
Indessen ist eine solche Gefährdungslage ausschliesslich unter dem Aspekt von Art. 83
Abs. 4 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer
(Ausländergesetz, AuG, SR 142.20) einzuordnen, wonach der Vollzug für Ausländerinnen
und Ausländer unzumutbar sein kann, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat auf Grund
von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage
konkret gefährdet sind. Der generellen Gefährdung aufgrund der aktuellen Situation in
Syrien im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AuG wurde durch das SEM mit der Anordnung der
vorläufigen Aufnahme wegen Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs in der Verfügung
vom 13. Januar 2016 Rechnung getragen.



E. 8
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt und den rechtserheblichen Sachverhalt richtig sowie vollständig feststellt (Art. 106
Abs. 1 AsylG). Die Beschwerde ist abzuweisen.

E. 9.1
Da sich die Rechtsbegehren als aussichtslos erwiesen haben, sind die Gesuche um
Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege im Sinne von Art. 65 Abs. 1 VwVG und um
Beiordnung des mandatierten Rechtsvertreters als amtlicher Rechtsbeistand im Sinne von
Art. 65 Abs. 2 VwVG abzuweisen.

E. 9.2
Das Gesuch um Verzicht auf die Erhebung eines Kostenvorschusses wird mit dem
vorliegenden Urteil gegenstandslos.

E. 9.3
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten den Beschwerdeführenden
aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und auf insgesamt Fr. 750.- festzusetzen (Art. 1-3 des
Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).
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